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13. April 2017	
Änderung des Gesetzes über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) und des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) (Anpassung an das totalrevidierte Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs und die Änderungen des Sanktionenrechts); Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren
[bookmark: _GoBack]Die eidgenössischen Räte haben am 18. März 2016 das totalrevidierte Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) verabschiedet. Dieses Gesetz soll Anfang 2018 in Kraft treten. Damit wurde u.a. eine Lücke im Gesetz geschlossen, indem die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs ausserhalb von Strafverfahren nicht nur bei der Suche nach vermissten Personen (sogenannte Notsuche), sondern auch bei der Fahndung nach verurteilten Personen ermöglicht wird. Für solche Überwachungen haben die Kanton edie anordnende Behörde, die Genehmigungsbehörde und die Beschwerdeinstanz zu bezeichnen. Die zuständigen Behörden sollen im GOG und POG bestimmt werden.
Bereits am 19. Juni 2015 haben die eidgenössischen Räte ferner die Änderungen des Sanktionenrechts verabschiedet (vgl. Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und Militärstrafgesetzes [Änderungen des Sanktionenrechts] vom 19. Juni 2015). Die Gesetzesänderungen wurden - mit Ausnahme der Änderungen im Jugendstrafrecht, die bereits seit 1. Juli 2016 gelten - auf den 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. U.a. ist nach dem neuen Sanktionenrecht die gemeinnützige Arbeit anders als heute nicht mehr eine eigenständige Sanktion, sondern neu eine Vollzugsform von Freiheitsstrafen und Geldstrafen oder Bussen. Damit sind nicht mehr die Gerichte, sondern die Strafvollzugsbehörden für die Anordnung der gemeinnützigen Arbeit zuständig. Dies bedingt eine Änderung des GOG. 
 (
L:\SFR\02. MA\EP\Anpassung kantonales Recht\Anpassung an BÜPF und Sanktionenrecht\17 254 EP BR VL.docx
)Wir unterbreiten Ihnen einen Entwurf für eine Änderung des GOG und POG und laden Sie ein, sich dazu zu äussern und uns auch mitzuteilen, falls Sie einen weiteren Anpassungsbedarf von kantonalen Gesetzen infolge der neuen bundesrechtlichen Gesetzesbestimmungen feststellen sollten. Aus terminlichen Gründen bitten wir Sie, Ihre Stellungnahme innert verkürzter Frist bis Montag, 22. Mai 2017 (eingehend) einzureichen (auch in elektronischer Form an: esther.pfyl@ji.zh.ch). 
Wir danken Ihnen bereits heute für Ihre geschätzte Mitarbeit. 

Freundliche Grüsse


Jacqueline Fehr




Beilagen:
· Vernehmlassungsentwurf mit Erläuterungen
· Bundesgesetz vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF)
· Änderung des Strafgesetzbuchs und Militärstrafgesetzes (Änderungen des Sanktionenrechts) vom 19. Juni 2015


Verteiler:
· Obergericht 
· Sicherheitsdirektion
· Oberstaatsanwaltschaft
· Oberjugendanwaltschaft
· Amt für Justizvollzug
· Statthalterkonferenz
· Konferenz der Stadtrichterämter Kanton Zürich
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